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Antrag 

der Abgeordneten Gibbert, Diel, Schlick, Leicht und Genossen 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Entwurf eines Gesetzes 

zur Überleitung des deutschen Weinbaues in die Europäische 

Wirtschaftsgemeinschaft 

Der Bundestag hat folgendes Gesetz beschlossen: 

§ 1 

In Übereinstimmung mit den Grundgedanken des 
Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft vom 25. März 1957 ist es das 
Ziel der Bundesregierung, 

a) einen lebensfähigen inländischen Weinbau in 
angemessenen flächenmäßigen Begrenzungen 
zu erhalten, 

b) die Produktivität des Weinbaues durch Förde-
rung des technischen Fortschrittes, Rationali-
sierung der Erzeugung und den bestmöglichen 
Einsatz der Produktionsfaktoren zu steigern 
und die Qualität des deutschen Weines zu 
heben, 

c) den Weinmarkt zu stabilisieren, 

d) für die Belieferung der Verbraucher mit Wein 
zu angemessenen Preisen Sorge zu tragen. 

§ 2 

(1) Jede weinbergsmäßige Anpflanzung (auch 
Wiederanpflanzung) von Weinreben sowie die An-
lage von Rebschulen und Schnittgärten bedarf der 
Genehmigung der zuständigen Behörden. Die Ge-
nehmigung darf nur versagt werden, wenn nach 
Anhörung des zuständigen Sachverständigenaus-
schusses unter Berücksichtigung aller Umstände 
nicht mit genügender Wahrscheinlichkeit anzuneh-
men ist, daß auf dem Grundstück in guten Jahren 
ein Wein wächst, der ohne die in § 3 des Wein-
gesetzes vom 23. Juli 1930 erlaubten Zusätze noch 
marktfähig ist. Bestimmend hierfür sind insbeson-
dere: Höhenlage, Hangneigung, Hangrichtung, Bo

-

denbeschaffenheit, Witterungseinflüsse und sonstige 
Standortverhältnisse des betreffenden Grundstük-
kes. Die Genehmigung kann unter der Auflage er-
teilt werden, daß nur bestimmte Rebsorte anzu-
bauen sind. 

(2) Zuständige Behörde ist, soweit landesgerecht-
lich nichts anderes bestimmt wird, die untere Ver-
waltungsbehörde, in deren Bezirk das Grundstück 
gelegen ist. Liegt es in mehreren Bezirken, so ist 
die Behörde zuständig, in deren Bezirk der größte 
Teil des Grundstückes gelegen ist. 

(3) Die mit Inkrafttreten dieses Gesetzes mit 
Reben bepflanzten Grundstücke sowie die durch 
Pflanzgenehmigung miteinbezogenen Grundstücke 
sind in ein Weinbaukataster einzutragen. 

(4) Die Entfernung nicht genehmigter ange-
pflanzter Weinreben sowie die Einhaltung der Auf-
lagen kann im Wege des Verwaltungszwanges voll-
zogen werden. Gegen die Androhung eines Zwangs-
mittels steht den Verpflichteten der Verwaltungs-
rechtsweg offen. 

(5) Die weiteren für die Durchführung erforder-
lichen Bestimmungen, insbesondere über die Bildung 
und Zusammensetzung von Sachverständigenaus-
schüssen, erläßt der Bundesminister für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten (Bundesminister). 

§3 

(1) Weinbaubetriebe, Winzergenossenschaften, 
Weinhandels- und weinverarbeitende Betriebe 
sowie Betriebe, die Wein gewerbsmäßig in Ver-
kehr bringen oder lagern, sind verpflichtet, zu vom 
Bundesminister festzusetzenden Stichtagen sämt-
liche Bestände an Traubenmaische, Traubenmost 
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und Wein — auch soweit diese Produkte aus dem 
Auslande stammen — den zuständigen Stellen zu 
melden. 

(2) Der Bundesminister stellt jährlich im Dezem-
ber fest, welche Mengen Wein inländischer Erzeu-
gung zur Verfügung stehen und welche Mengen 
Auslandswein unter Beachtung zwischenstaatlicher 
Verpflichtungen für das folgende Kalenderjahr zur 
Einfuhr gelangen können. Der Stabilisierungsfonds 
für Wein (§ 5) ist zu diesem Zwecke zu hören. 

(3) Die weiteren für den Vollzug erforderlichen 
Bestimmungen erläßt der Bundesminister. Den ober-
sten Landesbehörden obliegt die Durchführung und 
die Überwachung der Maßnahmen nach Absatz 1. 

§ 4 

(1) Der Bundesminister kann im Benehmen mit 
dem Stabilisierungsfonds (§ 5) Mindestpreise für 
marktfähige Weine inländischer Erzeugung, die 
dem Weingesetz vom 25. Juli 1930 entsprechen, 
festsetzen. Die Festsetzung der Mindestpreise nach 
Sorten und Gebieten ist zulässig. 

(2) Mindestpreis ist der Mindesterzeugerpreis, 
der notwendig ist, um die Wirtschaftlichkeit des 
inländischen Weinbaues in Jahren mit durchschnitt-
lichen Produktionsbedingungen in ordnungsmäßig 
geführten Betrieben zu gewährleisten. Für die Er-
hebungen über die Wirtschaftlichkeit des inländi-
schen Weinbaues gelten §§ 2 und 3 des Landwirt-
schaftsgesetzes vom 5. September 1955 (Bundesge-
setzbl. I S. 565) sinngemäß. 

(3) Der Bundesminister stellt den Zeitpunkt fest, 
mit dem der Mindestpreis in Kraft tritt. 

(4) Wird nach den Feststellungen des Bundes-
ministers der Mindestpreis im Inland unterschritten, 
so ist ,die Einfuhr von Wein entweder vorüberge-
hend einzustellen oder einzuschränken oder von 
der Bedingung abhängig zu machen, daß sie zu 
Preisen erfolgt, die über dem für das betreffende 
Erzeugnis festgesetzten Mindestpreis liegen. Dies 
gilt nicht 

a) für die Einfuhr von Dessertweinen, Ver-
schnittrotweinen und Grundweinen zur 
Herstellung von Essig, Weinbrand und 
Wermut, 

b) für diejenigen Einfuhren von Wein, die 
in langfristigen Abkommen der Bundes-
republik mit Lieferländern als jährliche 
Mindestweineinfuhren vereinbart werden. 

§5 

(1) Es wird ein Stabilisierungsfonds für Wein 
als Anstalt des öffentlichen Rechts mit eigener 
Rechtspersönlichkeit errichtet. Dieser soll mit markt-
konformen Mitteln zur Stabilisierung des Wein-
marktes sowie zur Hebung der Weinqualität und 
zur Förderung des Weinabsatzes beitragen. 

(2) Der Stabilisierungsfonds hat die Befugnis, 

a) Kredite, insbesondere Lombardkredite, an 
Winzer, Winzergenossenschaften, Wein-
handels- und Einlagerungsbetriebe zu ver

-

mitteln und zu verbilligen, und zwar vor-
nehmlich zur Förderung vorübergehender 
Lagerhaltung von Wein inländischer Er-
zeugung, 

b) soweit es zur Entlastung des Marktes oder 
zum Abfangen eines stoßweisen Angebo-
tes erforderlich ist, Wein inländischer Er-
zeugung für fremde oder eigene Rechnung 
zu lagern ggf. zu übernehmen, kellerei-
technisch zu behandeln und zu verwerten, 

c) Wein- und Kelterrückstände zu destillie-
ren oder mit Zustimmung der Bundes-
monopolverwaltung für Branntwein (Bun-
desmonopolverwaltung) in Fremdbetrie-
ben destillieren zu lassen, 

d) Qualitätskontrollen zu unterstützen und 

e) die Absatzwerbung für Wein zu fördern. 

(3) Bei der Durchführung seiner kaufmännischen 
und technischen Aufgaben soll sich der Stabilisie-
rungsfonds der Einrichtungen der Wirtschaft be-
dienen. 

§ 6 

(1) Weinalkohole (§ 5 Abs. 2 Bustabe c) sind der 
Bundesmonopolverwaltung anzudienen und dürfen 
von dem Stabilisierungsfonds nicht anderweitig in 
den Verkehr gebracht werden. 

(2) Die Bundesmonopolverwaltung ist verpflich-
tet, jährlich auf Antrag des Stabilisierungsfonds bis 
zu 1500 Hektoliter Weinalkohol zu übernehmen. 
Den Übernahmepreis setzt die Bundesmonopolver-
waltung fest. Der Übernahmepreis soll die Selbst-
kosten des Stabilisierungsfonds für den abzugeben-
den Weinalkohol idecken. Der Stabilisierungsfonds 
ist verpflichtet, der Bundesmonopolverwaltung Rech-
nung über die Selbstkosten zu legen. 

(3) Die Abgabe von Weinalkohol an die Bundes-
monopolverwaltung ist von der Umsatzsteuer be-
freit. 

§ 7 

Zur Hebung und Sicherung der Qualität des 
Weines inländischer Erzeugung sind Einrichtungen 
zu schaffen oder bereits bestehende Einrichtungen 
auszubauen, die durch geeignete Maßnahmen den 
Qualitätsschutz gewährleisten und entsprechende 
Qualitätszeichen sicherstellen. Die zur Durchführung 
erforderlichen Bestimmungen erläßt der Bundes-
minister. 

§ 8 

Die Ausstattung des Stabilisierungsfonds mit den 
notwendigen Mitteln erfolgt jährlich aus 

a) einer Abgabe der Erzeuger in Höhe von höch-
stens 1 Pfennig je Liter verkauften Weines 
bzw. der einem Liter Wein entsprechenden 
Menge verkaufter Trauben, Traubenmaische 
oder Traubenmost, 

b) Bundesmitteln zur Förderung des Weinbaues, 

c) Ländermitteln zur Förderung des Weinbaues. 
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Die weiteren für  die  Durchführung erforderlichen 
Bestimmungen erläßt der Bundesminister. 

§9 

(1) Organe des Stabilisierungsfonds sind 

a) der Vorstand, 
b) der Verwaltungsrat, 
c) der Aufsichtsrat. 

(2) Der Vorstand vertritt den Stabilisierungsfonds 
gerichtlich und außergerichtlich. Es besteht aus min-
destens drei Personen. Der Vorstand führt die Ge-
schäfte des Stabilisierungsfonds unter eigener Ver-
antwortung nach Maßgabe der Beschlüsse des 
Verwaltungsrates und des Aufsichtsrates. 

(3) Die Mitglieder des Vorstandes werden auf 
Vorschlag des Aufsichtsrates von dem Verwaltungs-
rat auf drei Jahre bestellt. Eine wiederholte Be-
stellung ist zulässig. 

(4) Der Vorsitzende des Vorstandes wird von 
dem Aufsichtsrat gewählt. 

(5) Die Mitglieder des Vorstandes sind verpflich-
tet, ihre Arbeitskraft ausschließlich dem Stabilisie-
rungsfonds zu widmen. Sie dürfen weder ein Han-
delsgewerbe betreiben noch im Geschäftszweig des 
Stabilisierungsfonds für eigene oder fremde Rech-
nung Geschäfte machen. 

(6) Der Verwaltungsrat kann die Bestellung zum 
Vorstandsmitglied widerrufen, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt. 

§ 10 

(1) Dem Verwaltungsrat steht die Beschluß-
fassung in allen grundsätzlichen Fragen zu, die zum 
Aufgabengebiet des Stabilisierungsfonds gehören. 
Er beschließt alljährlich in den ersten fünf Monaten 
des Geschäftsjahres über die Entlastung des Vor-
standes und des Aufsichtsrates. 

(2) Der Verwaltungsrat besteht aus 

1. Vertretern der Winzer der Weinbau-
gebiete der weinbautreibenden Länder, 
und zwar 
Rheinland-Pfalz sechs, Baden-Württem-
berg zwei, Bayern einem, Hessen einem, 
Nordrhein-Westfalen  einem, 

2. sechs Vertretern des Weinhandels ein-
schließlich des Importhandels, 

3. sechs Vertretern der Winzergenossen-
schaften, 

4. einem Vertreter der Weinkommissionäre, 

5. je einem Vertreter der Hersteller von 
Sekt und Traubensüßmost, 

6. einem Vertreter des Gaststätten- und Be-
herbergungsgewerbes, 

7. einem Vertreter des Lebensmittel-Einzel-
handels, 

8. einem Vertreter des Zentralverbandes des 
genossenschaftlichen Groß- und Außen-
handels e. V., 

9. einem Vertreter des Deutschen Raiffeisen

-

verbandes e. V., 

10. einem Vertreter der Deutschen Landwirt-
schaftsgesellschaft, 

11. je einem Vertreter des Deutschen Wein-
bauverbandes und des Bundesverbandes 
des Deutschen Weinhandels, 

12. einem Vertreter der Verbrauchergenos-
senschaften sowie zwei Vertretern der 
Verbraucher, 

13. einem Vertreter des Bundesministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten, 

14. je einem Vertreter der weinbautreiben-
den Länder Bayern, Baden-Württemberg, 
Hessen und Nordrhein-Westfalen sowie 
zwei Vertretern von Rheinland-Pfalz; 
diese Vertreter werden von ihrem zu-
ständigen Minister für Landwirtschaft be-
stellt, 

15. einem vom Bundesminister zu bestellen-
den Vertreter der staatlichen Weinbau-
wissenschaft, 

16. je einem Vertreter der Landwirtschaft-
lichen Rentenbank und der Deutschen 
Zentralgenossenschaftskasse. 

Die in den Nummern 1 bis 7 genannten Vertreter 
werden von den berufsständischen Spitzenorganisa-
tionen, die in Nummer 12 genannten von der 
Arbeitsgemeinschaft ,der Verbraucherverbände vor-
geschlagen und vom Bundesminister bestellt. 

Die Bestellung erfolgt auf die Dauer von drei 
Jahren. Jedes Jahr scheidet zum 1. April ein Drittel 
der Mitglieder durch das Los aus. Wiederbestellung 
ist zulässig. 

(3) Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden 
mit einfacher Mehrheit der Stimmen der Anwesen-
den gefaßt. Der Verwaltungsrat ist beschlußfähig, 
wenn die Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder 
vertreten ist. 

(4) Der Verwaltungsrat wählt alle drei Jahre aus 
seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen stell-
vertretenden Vorsitzenden. 

(5) Die erste Sitzung des Verwaltungsrates ist 
spätestens einen Monat nach Verkündung dieses 
Gesetzes von dem Bundesminister einzuberufen. 

§ 11 

(1) Der Aufsichtsrat beaufsichtigt den Vorstand; 
er hat insbesondere die Aufgabe, die Tätigkeit des 
Stabilisierungsfonds periodisch zu überwachen. Er 
kann sich dabei einer Treuhandstelle bedienen. 

(2) Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitglie-
dern einschließlich des Vorsitzenden. Die in § 10 
Abs. 2 

a) unter Nummer 1 genannten Vertreter be

-

stellen aus ihrer Mitte zwei Mitglieder, 
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b) unter Nummern 2 und 3 genannten Ver

-

treter bestellen je ein Mitglied, 

Die restlichen zwei Mitglieder werden vom Ver-
waltungsrat aus seiner Mitte gewählt. 

(3) Der Vorsitzende des Verwaltungsrates führt 
den Vorsitz im Aufsichtsrat. Sein Stellvertreter wird 
von dem Aufsichtsrat aus seiner Mitte gewählt. 

(4) Der Aufsichtsrat beschließt über die Ein-
berufung des Verwaltungsrates und legt die Tages-
ordnung der Sitzung fest. Die Einberufung erfolgt 
durch den Vorsitzenden. Der Vorsitzende hat den 
Verwaltungsrat einzuberufen oder die Tagesordnung 
zu ergänzen, wenn der Vorstand oder ein Drittel 
der Stimmen der Mitglieder des Verwaltungsrates 
dies verlangt. 

(5) Der Verwaltungsrat gibt sich und dem Auf-
sichtsrat eine Satzung. 

§ 12 

(1) Die Aufsicht über den Stabilisierungsfonds 
führt der Bundesminister. Die Aufsicht hat sich auf 
die Innehaltung der Vorschriften dieses Gesetzes 
und der Satzungen zu beschränken. 

(2) Der Bundesminister kann dem Stabilisierungs-
fonds mit dessen Zustimmung weitere Aufgaben 
als Auftragsangelegenheiten übertragen. In diesen 
Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises 
ist der Stabilisierungsfonds an die Weisungen des 
Bundesministers gebunden. 

(3) Die Beitreibung von Forderungen des Stabi-
lisierungsfonds erfolgt nach den Vorschriften der 

Reichsabgabenordnung und ihrer Durchführungs-
bestimmungen. 

§ 13 

Im Falle der Auflösung des Stabilisierungsfonds, 
die nur durch Gesetz erfolgen kann, ist das ver-
bleibende Vermögen zur Förderung des Weinbaues 
zu verwenden. Über die Verwendung beschließt der 
Verwaltungsrat. Der Beschluß bedarf der Genehmi-
gung des Bundesministers. 

§ 14 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig 

a) ohne die erforderliche Genehmigung Wein-
reben anpflanzt oder der Auflage nach § 2 
Abs. 1 zuwiderhandelt, 

b) die Meldepflicht nach § 3 verletzt, 

wird mit Geldstrafe bis zu bestraft. 

§ 15 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 
des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 
(Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin. Rechts-
verordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes er-
lassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des 
Dritten Überleitungsgesetzes. 

§ 16 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Ver-
kündung in Kraft. 

Bonn, den 12. Mai 1960 
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